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1.2 Zuzahlungsbeträge für die Abgabe von Heilmitteln,  
ab 01.04.2010 

 
Nach § 32 Abs. 2 SGB V haben Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, zu 
den Kosten der Heilmittel entsprechende Zuzahlungen zu leisten. 
 
 
GO-Nr. 
 

(lt. Codierungs-
tabelle der KBV) 

Durch den Arzt vom Patienten 
einzubehaltende 

Zuzahlungsbeträge 
PK, EK, Ausl. Sozialversicherungs-
abkommen, BVFG, BPOL 

 

Kennzeichnung 
bei Zuzahlungsbefreiung 

nur für u.g. Personenkreis 

30300 1,49 EUR 30300A 

30301 0,62 EUR 30301A 

30400 0,78 EUR 30400A 

30402 1,38 EUR 30402A 

30410 1,14 EUR 30410A 

30411 0,45 EUR 30411A 

30420 1,14 EUR 30420A 

30421 0,45 EUR 30421A 

Von den Zuzahlungen befreit sind Versicherte: 
-  die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
-  die eine gültige Bescheinigung ihrer Krankenkasse über Zuzahlungsbefreiung  

vorlegen, 
-  der folgenden Kostenträger:  
  Sozialhilfeträger/Asylstellen/Jugendämter, Postbeamtenkrankenkasse A, Bundeswehr,  

Zivildienst, Heilfürsorge Polizei, Heilfürsorge Feuerwehr, Justizvollzugsanstalten, BVG, 
BEG. 

 
Bei diesem Versichertenkreis sind die o. g. Leistungen mit „A“ zu kennzeichnen! 
 




